
AMTLICHER TEIL

Impressum: Herausgeber: Stadt Cottbus/Chóśebuz, Der Oberbürgermeister; verantwortlich: Pressebüro, Jan Gloßmann; Redaktion: Sylke Kilian, Rathaus, Neumarkt 5,  
03046 Cottbus, Tel.: 0355 612-2032, Fax: 0355 612-132032; Druck: DRUCKZONE GmbH & Co. KG, An der Autobahn 1, 03048 Cottbus; Vertrieb: Das „Amtsblatt für die Stadt  
Cottbus/Chóśebuz / Amtske łopjeno za město Cottbus/Chóśebuz“ erscheint mit Ausnahme der Sommerpause der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus/Chóśebuz  
mindestens einmal im Monat. Es wird an folgenden Auslagestellen kostenlos zur Selbstabholung zur Verfügung gestellt: Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz, Rathaus, Foyer, 
Neumarkt 5; Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz, Technisches Rathaus, Foyer, Karl-Marx-Str. 67; Wertstoffhof SÜD, Hegelstraße 7; Tierpark, Kiekebuscher Straße 5; Wertstoffhof 
der ALBA, Dissenchener Straße 50; Wertstoffhof am Standort der Deponie, Lakomaer Chaussee 6; Edeka Scholz, Gerhart-Hauptmann-Str. 15; Cottbusverkehr Kundeninformation 
Hauptbahnhof, Vetschauer Straße 70; Internetbezug: www.cottbus.de/amtsblatt; Auflagenhöhe: 5.000 Exemplare

• Amtliche Bekanntmachung von Straßenbenennun-
gen - Maria-Eßlinger-Straße   Droga Marije Eßlin-
gerojc; Elfriede-Tungl-Straße   Droga Elfriedy Tung-
lojc; Ilse-Essers-Straße   Droga Ilse Essersoweje  

• Aufstellungsbeschluss und frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit zum Bebauungsplan „Wohnen am 
Sielower Waldweg“, Sielow sowie zur 19. Änderung 
des Flächennutzungsplanes Cottbus  
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• Amtliche Bekanntmachung der Beschlüsse der  
16. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Cottbus/Chóśebuz vom 17.12.2025  
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• Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Cott-

bus/Chóśebuz über die Öffnung von Verkaufsstellen 
an Sonn- oder Feiertagen im Jahr 2026  
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• Amtliche Bekanntmachung der Tagesordnung der 
16. Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Cott-
bus/Chóśebuz am 20.01.2026   
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JAHRGANG 36 / LĚTNIK 36  Co�bus/Chóśebuz, den 16. Januar 2026  ▪  Nr. 1

II.1-027/25     Allgemeine                     II.1-027-16/25 
StVV               Grundsätze der                              StVV 
                       Personalplanung und                               
                       -entwicklung - Teil 3  
                       „Personalentwicklungskonzept“  
                       mehrheitlich beschlossen    
Vorlagen-Nr.  Sachverhalt              Beschluss-Nr.  
III.1-016/25    Ordnungsbehördliche    III.1-016-16/25  
StVV               Verordnung der Stadt                    StVV 
                       Cottbus/Chóśebuz über  
                       die Öffnung von Verkaufs- 
                       stellen an Sonn- oder  
                       Feiertagen im Jahr 2026  
                       mehrheitlich beschlossen   
Antrags-Nr.    Sachverhalt              Beschluss-Nr.  
AT-42/25         Ergänzung eines                AT-42-16/25 
                       Einsatzgeldes für  
                       Ehrenamtliche in  
                       der Satzung über  
                       Aufwandsentschädigungen  
                       und Ehrungen aus besonderem  
                       Anlass für ehrenamtlich und  
                       nebenberuflich tätige  
                       Angehörige der Feuerwehr  
                       und des Katastrophenschutzes  
                       Stadt Cottbus/Chóśebuz 
                       Antragsteller: Fraktion SPD  
                       mehrheitlich angenommen   
AT-46/25         Verbindliche Zusage          AT-46-16/25 
                       des Verzichts auf Miet- 
                       erhöhungen bei Mietgaragen  
                       auf ehemaligem Pachtland im  
                       Haushaltsjahr 2026 
                       Antragsteller:  
                       Fraktionen:  
                       SPD, CDU/FW, UC/FDP  
                       einstimmig angenommen                         
Nicht öffentlicher Teil  
Vorlagen-Nr.  Sachverhalt              Beschluss-Nr.  
OB-034/25     Einbringung von             OB-034-16/25  
StVV               Vermögensgegenständen              StVV 
                       in städtische Unternehmen  
                       auf dem Gelände des TIP/LSP  
                       einstimmig beschlossen    
Cottbus/Chóśebuz, 18.12.2025  
 
gez. Tobias Schick 
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus/Chóśebuz 

OB-033/25     2. Rahmenkonzept          OB-033-16/25  
StVV               zur Kinder- und                            StVV 
                       Jugendbeteiligung der  
                       Stadt Cottbus/Chóśebuz  
                       einstimmig beschlossen   
OB-035/25     Nachbesetzung               OB-035-16/25  
StVV               von Mitgliedern                            StVV 
                       für den Beirat  
                       für Menschen mit  
                       Behinderungen der  
                       Stadt Cottbus/Chóśebuz  
                       (VIII. Legislaturperiode)  
                       einstimmig beschlossen   
I-031/25          Beschluss                            I-031-16/25  
StVV               über den Jahres-                            StVV 
                       abschluss 2023                                         
                       einstimmig beschlossen   
I-032/25          Entlastung des                    I-032-16/25  
StVV               Oberbürgermeisters                      StVV 
                       Tobias Schick für das  
                       Haushaltsjahr 2023  
                       einstimmig beschlossen   
II-067/25        Nahverkehrsplan der         II-067-16/25  
StVV               Stadt Cottbus/Chóśebuz               StVV 
                       für die Jahre 2026 bis 2030  
                       einstimmig beschlossen   
II-073/25        Beendigung des                 II-073-16/25  
StVV               Aufstellungsverfahrens                 StVV 
                       für den Bebauungsplan  
                       Nr. N/34/131  
                       „Wohngebiet Feldstraße“  
                       einstimmig beschlossen   
II.1-021/25     Namensgebung für         II.1-021-16/25  
StVV               die neu zu errichtende                  StVV 
                       Erschließungsstraße  
                       im Bebauungsplan  
                       Nr. N/33/118 „Saspower  
                       Grünstraße“ im Ortsteil  
                       Saspow/Zaspy  
                       einstimmig beschlossen   
II.1-024/25     Namensgebung der        II.1-024-16/25  
StVV               Erschließungsstraßen                    StVV 
                       im Geltungsbereich  
                       des Bebauungsplanes  
                       Nr. W/40/116 „Sondergebiet  
                       Forschung und Entwicklung“  
                       Teilbereich 1 im Ortsteil  
                       Ströbitz/Strobice  
                       einstimmig beschlossen   

Amtliche Bekanntmachung  
Auf der Grundlage des § 39 Abs. 3 Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg werden nachfolgend die 
Beschlüsse der 16. Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Cottbus/Chóśebuz vom 17.12.2025 
veröffentlicht.  

Beschlüsse  
der 16. Sitzung der  

Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Co/bus/Chóśebuz  

vom 17.12.2025  
Öffentlicher Teil  
Vorlagen-Nr.  Sachverhalt              Beschluss-Nr.  
OB-021/25     Feststellung des              OB-021-16/25  
StVV               Jahresabschlusses 2024                StVV 
                       des Eigenbetriebes „Jugend- 
                       kulturzentrum Glad-House“,  
                       Ergebnisverwendung sowie  
                       Entlastung der Werkleitung  
                       mehrheitlich beschlossen   
OB-023/25     Feststellung                    OB-023-16/25  
StVV               Jahresabschluss 2024                    StVV 
                       des Eigenbetriebes „Sport- 
                       stättenbetrieb der Stadt Cottbus“,  
                       Ergebnisverwendung sowie  
                       Entlastung der Werkleitung  
                       einstimmig beschlossen   
OB-024/25     Feststellung                    OB-024-16/25  
StVV               Jahresabschluss 2024                    StVV 
                       des Eigenbetriebes „Kommu- 
                       nale Kinder- und Jugendhilfe  
                       der Stadt Cottbus“,  
                       Ergebnisverwendung sowie  
                       Entlastung der Werkleitung  
                       einstimmig beschlossen   
OB-028/25     Wirtschaftsplan               OB-028-16/25  
StVV               des Eigenbetriebes                        StVV 
                       „Kommunale Kinder- und  
                       Jugendhilfe der Stadt Cottbus“  
                       für das Jahr 2026  
                       einstimmig beschlossen   
OB-032/25     Benennung der               OB-032-16/25  
StVV               Mitglieder des Kinder-                 StVV 
                       und Jugendbeirates der  
                       Stadt Cottbus/Chóśebuz  
                       mehrheitlich beschlossen   
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Amtliche Bekanntmachung 

Ordnungsbehördliche  
Verordnung der Stadt 

Co/bus/Chóśebuz über  
die Öffnung von Verkaufsstellen 

an Sonn- oder Feiertagen  
im Jahr 2026 

Paragrafen

§ 1 Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- oder Feier-
tagen entsprechend § 5 Absatz 1 des Brandenbur-
gischen Ladenöffnungsgesetzes 

§ 2 Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- oder Feier-
tagen entsprechend § 5 Absatz 2 des Brandenbur-
gischen Ladenöffnungsgesetzes 

§ 3 Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- oder Feier-
tagen entsprechend § 5 Absatz 4 des Brandenbur-
gischen Ladenöffnungsgesetzes 

§ 4 Hinweis auf die Öffnung von Verkaufsstellen an 
Sonn- oder Feiertagen 

§ 5 Beschäftigungszeiten 

§ 6 Ordnungswidrigkeiten 

§ 7 Inkrafttreten 

Präambel

Auf der Grundlage des § 5 Abs. 1, 2 und 4 des Bran-
denburgischen Ladenöffnungsgesetzes vom 27. Novem-
ber 2006 (GVBl. I/06, [Nr. 15], S. 158), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 25. April 2017 (GVBl. I/17, [Nr. 8]), 
erlässt die Stadt Cottbus/Chóśebuz als zuständige Ord-
nungsbehörde gemäß dem Beschluss der Stadtverord-
netenversammlung vom 17.12.2025 folgende ordnungs-
behördliche Verordnung: 

§ 1 Öffnung von Verkaufsstellen an  
Sonn- oder Feiertagen entsprechend § 5 Absatz 1  
des Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes 

In der gesamten Stadt Cottbus/Chóśebuz dürfen die Ver-
kaufsstellen an folgenden Sonntagen in der Zeit von 
13:00 - 20:00 Uhr öffnen: 

- am 25.01.2026 aus Anlass der Handwerker-
messe, 

- am 09.08.2026 aus Anlass des Elbenwald-Fes-
tivals, 

- am 13.09.2026 aus Anlass des Töpfermarktes 
Cottbus, 

- am 13.12.2026 aus Anlass des Cottbuser Weih-
nachtsmarktes der tausend Sterne, 

- am 20.12.2026 aus Anlass des Cottbuser Weih-
nachtsmarktes der tausend Sterne. 

§ 2 Öffnung von Verkaufsstellen an  
Sonn- oder Feiertagen entsprechend § 5 Absatz 2  
des Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes

(1) Aus Anlass der Veranstaltung „Ostern bei den Sor-
ben; 19. Lausitzer Walei-Meisterschaft“ dürfen die 
Verkaufsstellen am 12.04.2026 im Ortsteil Groß 
Gaglow in der Zeit von 13:00 bis 20:00 Uhr öff-
nen. 

(2) Aus Anlass des Lausitzer Herbstmarktes dürfen die 
Verkaufsstellen im Ortsteil Stadtmitte am 04.10.2026 
in der Zeit von 13:00 bis 20:00 Uhr öffnen.  

(3) Aus Anlass einer besonderen Ehrenamtsveranstal-
tung dürfen die Verkaufsstellen im Ortsteil Will-
mersdorf am 11.10.2026 in der Zeit von 13:00 bis 
20:00 Uhr öffnen.  

§ 3 Öffnung von Verkaufsstellen an  
Sonn- oder Feiertagen entsprechend § 5 Absatz 4  
des Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes

In den nachstehend aufgeführten Ausflugs- und Erho-
lungsbereichen der Stadt Cottbus/Chóśebuz können in 
den Verkaufsstellen an höchstens 40 Sonn- und Feier-
tagen in der Zeit von 11:00 bis 19:00 Uhr Waren, die 
für diese Orte kennzeichnend sind, Waren zum soforti-
gen Verzehr, überwiegend in der Region erzeugte oder 

verarbeitete landwirtschaftliche und handwerkliche Pro-
dukte, Tabakwaren, Blumen, Zeitungen und Sportartikel 
verkauft werden. 

1. innerer Ring - begrenzt durch Nordring, Pap-
pelallee/Waisenstraße, Wilhelm-Külz-Straße/ 
Güterzufuhrstraße/Blechenstraße und Spree 

2. Branitzer Park, Spreeauenpark, Tierparkge-
lände, Gelände des Menschenrechtszentrums 
und Gelände des Flugplatzmuseums 

Dies gilt an allen Sonn- und Feiertagen im Zeitraum 
vom 29.03.2026 bis 15.11.2026 (ausgenommen: Kar-
freitag, Volkstrauertag und Totensonntag). 

§ 4 Hinweis auf die Öffnung von  
Verkaufsstellen an Sonn- oder Feiertagen

Ist eine Verkaufsstelle an Sonn- oder Feiertagen geöff-
net, so hat der Inhaber in oder an der Verkaufsstelle gut 
sichtbar auf die Öffnungszeiten an Sonn- oder Feiertagen 
hinzuweisen. 

§ 5 Beschäftigungszeiten

Wird eine Verkaufsstelle an Sonn- oder Feiertagen ge-
öffnet, so sind der § 10 des Brandenburgischen Laden-
öffnungsgesetzes sowie die Vorschriften des Arbeits-
zeitgesetzes, des Mutterschutzgesetzes und des Jugend- 
arbeitsschutzgesetzes zu beachten. 

§ 6 Ordnungswidrigkeiten

Fahrlässige oder vorsätzliche Zuwiderhandlungen gegen 
diese Verordnung sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne 
des § 12 des Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes. 

§ 7 Inkrafttreten

Die ordnungsbehördliche Verordnung tritt am 01.01.2026 
in Kraft und mit Ablauf des 31.12.2026 außer Kraft.  

Cottbus/Chóśebuz, 18.12.2025 

gez. Tobias Schick 
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus/Chóśebuz

Amtliche Bekanntmachung 

Aufstellungsbeschluss  
und frühzei.ge  

Beteiligung der Öffentlichkeit 
zum Bebauungsplan  

„Wohnen am Sielower  
Waldweg“, Sielow sowie zur  

19. Änderung des  
Flächennutzungsplanes Co/bus  

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus/ 
Chóśebuz hat am 26.04.2023 die Aufstellung des Be-
bauungsplanes „Wohnen am Sielower Waldweg“, Sie-
low und die damit verbundene 19. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes (FNP) Cottbus beschlossen. Die 
Aufstellung bzw. Änderung der Bauleitpläne soll die 
planungsrechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen für 
die Entwicklung eines Allgemeinen Wohngebietes ge-
mäß § 4 BauNVO schaffen.  

Für das im Lageplan gekennzeichnete Gebiet wird ge-
mäß § 1 Abs. 3 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) ein Be-
bauungsplan mit der Bezeichnung „Wohnen am Sielo-
wer Waldweg“, Sielow aufgestellt. Das Plangebiet in 
der Gemarkung Sielow umfasst eine Gesamtfläche von 
ca. 1,43 ha. Es liegt nördlich der Sielower Grenzstraße 
sowie westlich des Sielower Waldweges.  
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 1838 (tlw.) 
und 1889 der Flur 4 in der Gemarkung Sielow. 
Im Übrigen ergibt sich der räumliche Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes aus dem beigefügten Kartenaus-
schnitt. 

Amtliche Bekanntmachung 
Auf der Grundlage der derzeit noch gültigen Satzung 
über die Benennung von Straßen und das Anbringen 
von Straßennamensschildern (Beschluss der Stadtver-
ordnetenversammlung der Stadt Cottbus/Chóśebuz vom 
26.05.2021, veröffentlicht im Amtsblatt für die Stadt 
Cottbus/Chóśebuz, Nr. 7 vom 19.06.2021) hat die Stadt-
verordnetenversammlung der Stadt Cottbus/Chóśebuz 
in ihrer 16. Sitzung am 17.12.2025 mit Beschluss-Nr. 
II.1-024-16/25 folgende Namensgebungen der Erschlie-
ßungsstraßen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. W/40/116 „Sondergebiet Forschung und Entwick-
lung“ Teilbereich 1 im Ortsteil Ströbitz/Strobice be-
schlossen: 

Planstraße A Maria-Eßlinger-Straße
Droga Marije Eßlingerojc

Maria Eßlinger (1913 - 2009) war die erste deutsche 
Luftfahrtingenieurin. Ihre Erkenntnisse und Forschun-
gen hatten in verschiedenen Bereichen wichtigen Ein-
fluss.  

Planstraße B Elfriede-Tungl-Straße
Droga Elfriedy Tunglojc

Elfriede Tungl (1922 - 1981) gilt als erste Frau, die in 
ganz Europa als Bauingenieurin promovierte. Darauf-
folgend sicherte sich die Österreicherin die Habilitation 
und wurde als erste Frau an der TU Wien zur außer-
ordentlichen Professorin ernannt. 

Planstraße C Ilse-Essers-Straße  
Droga Ilse Essersoweje

Ilse Essers (1898 - 1994) war eine deutsche Ingenieurin, 
deren Erkenntnisse und Erfindungen wesentliche Grund-
lagen für die Luftfahrttechnik, Baukonstruktion und den 
Maschinenbau schufen. 

Die beschlossenen Namen treten am Tag der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 

Cottbus/Chóśebuz, 07.01.2026 

gez. Tobias Schick 
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus/Chóśebuz

Der Geltungsbereich der 19. Änderung des FNP Cott-
bus/Chóśebuz umfasst ca. 1 ha in der Gemarkung Sielow 
gemäß Kartenausschnitt. 
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Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
und zur Änderung des Flächennutzungsplanes wird hier-
mit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB bekannt gemacht.  
Gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) soll die Öf-
fentlichkeit frühzeitig über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planaufstellung sowie über die voraussicht-
lichen Auswirkungen der Planung unterrichtet werden. 
Ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu ge-
ben.  
Diese frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vor-
entwurf des Bebauungsplanes sowie zur 19. Änderung 
des FNP erfolgt durch die Einstellung der Unterlagen 
ins Internet im Zeitraum vom 19.01.2026 bis 19.02.2026 
auf der Seite www.cottbus.de/bauplanung.  
Ergänzend können die Unterlagen im vorgenannten 
Zeitraum im Foyer des Technischen Rathauses, Karl-
Marx-Straße 67, 03044 Cottbus zu folgenden Zeiten 
eingesehen werden:   

montags und  
mittwochs von 07:00 bis 15:00 Uhr  
dienstags von 07:00 bis 17:00 Uhr  
donnerstags von 07:00 bis 18:00 Uhr  
freitags von 07:00 bis 13:00 Uhr  
samstags von 09:00 bis 12:00 Uhr  

Zu den veröffentlichten Unterlagen können Stellung-
nahmen abgegeben werden. Diese sind bis spätestens 
05.03.2026 vorzugsweise elektronisch per E-Mail an 
die Adresse bauplanung@cottbus.de zu senden. Al-
ternativ besteht die Möglichkeit, Einlassungen über das 
Planungsportal des Landes Brandenburg unter https:// 
bb.beteiligung.diplanung.de abzugeben. Ferner besteht 
die Möglichkeit der Abgabe von Stellungnahmen per 
Post an den Fachbereich Stadtentwicklung der Stadt-
verwaltung Cottbus/Chóśebuz, Technisches Rathaus, 
Karl-Marx-Straße 67, 03044 Cottbus.  
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf 
Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 
Abs. 1 Buchst. e Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) und dem Brandenburgischen Datenschutz-
gesetz (BbgDSG).  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Form-
blatt Informationspflichten bei der Erhebung von Daten 
im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB 
(Art. 13 DSGVO), welches mit im Internet veröffentlicht 
wird.  
Cottbus/Chóśebuz, 06.01.2026   
gez. Tobias Schick  
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus/Chóśebuz

Fortsetzung auf Seite 4

Amtliche Bekanntmachung  
Auf der Grundlage des § 13 Abs. 1 der Hauptsatzung 
der Stadt Cottbus/Chóśebuz i. V. m. § 50 Abs. 4 der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg gebe 
ich mit nachfolgender Tagesordnung bekannt, dass die 
16. Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Cott-
bus/Chóśebuz  

am Dienstag, den 20.01.2026, um 17:00 Uhr 
Stadthaus, Ratssaal, Erich Kästner Platz 1,  

03046 Cottbus stattfindet.  
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich 
eingeladen.  

Stand: 13.01.2026  

Tagesordnung  
16. Sitzung des Hauptausschusses  

der Stadt Cottbus/Chóśebuz 
am Dienstag, den 20.01.2026, um 17:00 Uhr,  

Stadthaus, Ratssaal, Erich Kästner Platz 1,  
03046 Cottbus  

I. Öffentlicher Teil  
1. Eröffnung der Sitzung  
2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit  

der Ladung, der Anwesenheit und der  
Beschlussfähigkeit 

3. Entscheidung über vorgebrachte  
Einwendungen gegen die Niederschrift  
über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung  

4. Bestätigung der Tagesordnung der Sitzung  
5. Einwohnerfragestunde  
5.1. Parkgebühren an bestimmten EWA-01/26 

ortsüblichen Einrichtungen  
in Cottbus  
Anfragestellerin:  
Frau Konz  

5.2. Planung des Spielplatzes EWA-02/26 
am Hammergraben 30  
Anfragestellerin:  
Frau Mudra  

5.3. Vermietung City-Saal (1) EWA-03/26 
Anfragestellerin:  
Frau Meyer  

5.4. Einsparungen bei EWA-28/26  
Stadtverordneten 
Anfragestellerin:  
Frau Milius   

5.5. Bauvorhaben an der EWA-29/26 
Hauptfeuerwache                 
Anfragesteller:  
Herr Prast  

6. Anfragen aus der  
Stadtverordnetenversammlung  

6.1. Anfrage zu Tätigkeiten im Bereich AN-156/25 
„Prävention und Geheimschutz“  
in den vergangenen zehn Jahren  
Anfragesteller:  
Fraktion AfD  

6.2. Einführung der Bezahlkarte AN-160/25 
für Bürgergeldempfänger:innen –  
Auswirkungen auf die  
Stadt Cottbus/Chóśebuz  
Anfragesteller:  
Fraktion Die Linke   

6.3. Anfrage zur Nutzung AN-167/25 
städtisch geförderter Räume durch  
Jugendvereine sowie mögliche Nähe 
zu politisch extremistischen Strukturen  
Anfragesteller:  
Fraktion AfD  

6.4. Anfrage zur Situation von AN-168/25 
Pflegekindern in Cottbus  
Anfragesteller:  
Fraktion AfD  

6.5. Anfrage zur städtischen AN-169/25 
Förderung der Offenen Passage  
in der Schlosskirchpassage und der  
Pop-up-Stores im Rahmen  
des Programms Zukunftsfähige  
Innenstädte und Zentren  
Anfragesteller:  
Fraktion AfD  

6.6. Anfrage zu AT-42/21 AN-05/26 
Konzept für zentrale Horte  
Anfragesteller:  
Fraktion CDU/FW  

6.7. Anfrage zu AT-028/20 – Zukünftige AN-06/26 
gleichmäßige Verteilung der Kinder  
mit Migrationshintergrund in  
Cottbuser Kindertageseinrichtungen 
Anfragesteller:  
Fraktion CDU/FW  

6.8. Schutz der kritischen AN-07/26 
Infrastruktur in der Stadt Cottbus  
Anfragesteller:  
Fraktion CDU/FW  

6.9. Prüfung der Nutzung AN-08/26 
kommunaler Mittel durch  
rechtsextreme Organisationen  
Anfragesteller:  
Fraktion Die Linke  

6.10. Verkauf von Feuerwerksartikeln AN-09/26 
Anfragesteller:  
Fraktion MIB/ZSC  

6.11. Mehrkosten für die AN-10/26 
Nutzung von Fernwärme  
Anfragesteller:  
Fraktion MIB/ZSC  

6.12. Konzentration von Dönergeschäften AN-11/26 
Anfragesteller:  
Fraktion MIB/ZSC  

6.13. Öffentliche Berichterstattungen AN-12/26 
zu schwerwiegenden Vorfällen an  
der Regine-Hildebrand-Grundschule  
in Sachsendorf  
Anfragesteller:  
Fraktion MIB/ZSC  

6.14. Sachstand und Perspektiven AN-13/26 
der Schieneninfrastruktur- 
maßnahmen in der Lausitz  
Anfragesteller:  
Fraktion CDU/FW  

6.15. Einnahmen und Verwendung AN-14/26 
von Erträgen aus Verwarngeldern  
Ordnungswidrigkeiten und  
Bußgeldern des Jahres 2025  
Anfragesteller:  
Fraktion UC/FDP!  

6.16. Sorbische Sprache AN-15/26 
auf der Homepage der  
Stadt Cottbus/Chóśebuz  
Anfragesteller:  
Fraktion Die Linke  

6.17. Kontrolle des Verbots von AN-16/26 
Einwegplastikverpackungen  
Anfragesteller:  
Fraktion Die Linke  

6.18. Kontrolle des Verkaufsverbots AN-17/26 
von Tabakwaren an Kinder  
und Jugendliche  
Anfragesteller:  
Fraktion Die Linke  

6.19. Anfrage zur vertraglichen AN-18/26 
Absicherung der Wasserstoff- 
versorgung im Zusammenhang  
mit der Anschaffung von  
Wasserstoffbussen  
Anfragesteller:  
Fraktion AfD  

6.20. Anfrage Aufhebung AN-19/26 
von gefassten Beschlüssen  
aus vorangegangenen  
Stadtverordnetenversammlungen  
Anfragesteller:  
Fraktion AfD  

6.21. Anfrage zum Versäumnis AN-20/26 
der Umsetzung des Beschlusses  
AT-42-44/23 vom 20.12.2023  
Anfragesteller:  
Fraktion AfD  

6.22. Anfrage zum AN-21/26 
Entwurf Haushalt 2026 
Anfragesteller:  
Fraktion AfD  

6.23. Anfrage zur AN-22/26 
Mittelverwendung der  
Transferleistungen an Träger  
der freien Jugendhilfe im  
Bereich der Jugendarbeit/ 
Jugendsozialarbeit für die  
Förderperiode 2026/2027  
Anfragesteller:  
Fraktion AfD  

6.24. Anfrage zur Zusammenarbeit AN-23/26 
der Stadt Cottbus mit der Initiative  
„Sichere Orte Südbrandenburg“  
Anfragesteller:  
Fraktion AfD  

6.25. Aktuelle Lage der Gewaltvorfälle AN-24/26 
an Schulen in Cottbus  
Anfragesteller:  
Fraktion AfD 
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6.26. Aktuelle Kostenentwicklung AN-25/26 
und Einbindung der Kommunen  
in die geplante Kitarechtsreform  
Anfragesteller:  
Fraktion AfD  

6.27. Anfrage zum Haushalt AN-27/26 
Anfragesteller:  
Fraktion SPD 

 
7. Berichte und Informationen  
7.1. Oberbürgermeister 

Berichterstatter:  
Herr Schick  

7.2. Vorsitzender der  
Stadtverordnetenversammlung 
Berichterstatter:  
Herr Dr. Bialas  

7.3. Vorsitzender des  
Hauptausschusses 
Berichterstatter:  
Herr Dr. Biesecke  

7.4. Petitionen 
Berichterstatter:  
Herr Dr. Biesecke  

7.4.1. „Petition gegen die  
Enteignung meiner Garage“ 
Petent:  
Herr Quinte  

7.5. Ankündigung der  
Durchführung der aktuellen  
Stunde zur StVV am 28.01.2026 
Thema: Sicherheits- und  
Lernsituation an der  
Regine-Hildebrand Grundschule 
Antragsteller:  
Vors. der StVV  

7.6. Gesetz zur Beschleunigung II-084/25  
des Wohnungsbaus -  I-StV 
Ankündigung eines Grundsatz- 
beschlusses einschließlich  
Dialogverfahren  

 
8. Vorlagen der Verwaltung  
8.1. Gründung der OB-029/25  

Lausitz Science Park GmbH StVV  
8.2. Änderungsbesetzung  OB-003/26  

im Aufsichtsrat der StVV 
Stadtwerke Cottbus GmbH   

8.3. Jugend- und Familien- I.1-031/25  
förderplan 2026 StVV  

8.4. Haushaltssatzung und I-029/25  
Haushaltsplan der Stadt StVV 
Cottbus/Chóśebuz für  
das Haushaltsjahr 2026   

8.5. Bundesprogramm II.1-030/25  
„Sanierung kommunaler StVV 
Sportstätten“ (Sportmilliarde) -  
Einholung eines Beschlusses  
der Stadtverordnetenversammlung  
für die Antragsstellung  

 
9. Anträge aus der  

Stadtverordnetenversammlung  
9.1. Prüfauftrag zum ruhenden AT-47/25 

Verkehr im Umfeld der  
Medizinischen Universität  
Lausitz – Carl Thiem (MUL CT)  
Antragsteller:  
Fraktion SPD  

9.2. Festsetzung der Mietdauer und AT-51/25 
des Mietpreises für Garagen  
Antragsteller:  
Fraktion MIB/ZSC  

9.3. „Gewalt an Cottbuser Schulen – AT-52/25 
Initiative des Oberbürgermeisters  
gegenüber dem Land Brandenburg  
und Sofortmaßnahmen an der  
Regine-Hildebrandt Grundschule“   

9.4. Rückerstattung sämtlicher AT-01/26 
in den Jahren 2020 bis 2022  
von der Stadt Cottbus  
vereinnahmten Buß- und  
Verwarnungsgelder wegen  
Verstößen gegen die Maskenpflicht,  
sofern die zugrunde liegenden  
Maßnahmen durch gerichtliche  
Entscheidung als verfassungswidrig  
festgestellt wurden.  
Antragsteller:  
Fraktion AfD  

9.5. Antrag auf vollständige AT-02/26 
Rückzahlung der gezahlten  
Strafen bzw. Bußgelder für  
Ordnungswidrigkeiten zur  
Coronazeit und der damit  
verbundenen Maßnahmen  
Antragsteller:  
Fraktion MIB/ZSC  

9.6. Prüfauftrag  AT-03/26 
Ruhezeiten Bolzplatz 
Berliner Straße/Brunschwigpark  
Antragsteller:  
Fraktion MIB/ZSC  

9.7. Antrag auf Erweiterung AT-04/26 
der Gültigkeit bezahlter  
Parktickets auf das gesamte  
Stadtgebiet Cottbus  
Antragsteller:  
Fraktion MIB/ZSC  

9.8. Rückforderung bzw. AT-05/26 
Ausgleich der Differenz der  
nicht refinanzierten Beträge  
bei der Erstellung von Mahn- 
gebühren und Bescheiden für  
den ÖRR vom Auftraggeber  
Antragsteller:  
Fraktion MIB/ZSC  

9.9. Wiederaufnahme der AT-06/26 
externen Vermietung des 
„City-Saal“ der Stadtwerke  
Cottbus GmbH (Bahnhofstraße 14/15)  
Antragsteller:  
Fraktion MIB/ZSC  

9.10. Einfordern von Verbindlichkeit AT-07/26 
und Transparenz bei den  
Schieneninfrastrukturmaßnahmen  
gemäß Strukturstärkungsgesetz  
Antragsteller:  
Fraktion CDU/FW  

9.11. Erarbeitung eines AT-08/26 
belastbaren Verkehrskonzeptes  
für die Medizinische Universität  
Lausitz – Carl Thiem (MUL-CT)  
und dessen Umfeld  
Antragsteller:  
Fraktion CDU/FW  

9.12. Prüfung von ÖPNV- AT-09/26 
Fahrzeugansagen und  
Haltestellen auf Sorbisch  
Antragsteller:  
Fraktion Die Linke  

10. Persönliche Mitteilungen und Erklärungen  
11. Hinweise und Anfragen   
 
II. Nicht öffentlicher Teil  
1. Entscheidung über vorgebrachte  

Einwendungen gegen die Niederschrift  
über den nicht öffentlichen Teil der  
letzten Sitzung  

2. Anfragen aus der  
Stadtverordnetenversammlung  
Es liegen keine Anfragen aus der  
Stadtverordnetenversammlung vor.  

3. Berichte und Informationen  
3.1. Oberbürgermeister 

Berichterstatter:  
Herr Schick  

3.2. Vorsitzender der  
Stadtverordnetenversammlung 
Berichterstatter:  
Herr Dr. Bialas  

3.3. Vorsitzender des  
Hauptausschusses 
Berichterstatter:  
Herr Dr. Biesecke  

3.4. Weiterführung des I.1-001/26  
EVB-Servicevertrages Schul-IT I-StV 
mit ZV DIKOM bis 2030   

4. Vorlagen der Verwaltung  
4.1. Eintragung in die Ehrenchronik OB-039/25  

der Stadt Cottbus/Chóśebuz HA  
4.2. Entscheidung über die Vergabe II-022/25  

zum Bauvorhaben: Seeachse, HA 
1. BA, 2. TA Muskauer Platz bis  
Aufweitung Knotenpunkt Stadtring  
(Dissenchener Straße)   

4.3. Gründung und Beauftragung III.1-013/25   
einer gemischtwirtschaftlichen StVV 
Gesellschaft für die Erfüllung  
von Aufgaben der kommunalen  
Abfallwirtschaft, der Reinigung  
von Straßen und anderen Objekten,  
des Winterdienstes sowie der bau- 
lichen öffentlichen Straßenunterhaltung  
sowie langfristige Sicherung der  
Betriebsgrundstücke   

5. Anträge aus der  
Stadtverordnetenversammlung  
Es liegen keine Anträge aus der  
Stadtverordnetenversammlung vor.  

6. Persönliche Mitteilungen und Erklärungen  
7. Hinweise und Anfragen  
8. Schließung der Sitzung  
Cottbus/Chóśebuz, 14.01.2026   
gez. Tobias Schick  
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus/Chóśebuz  


